
Anlage 1 zur Geschäftsordnung 

 
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) 

Selbstverpflichtungserklärung zur Mitarbeit in der Psychosozialen 
Arbeitsgemeinschaft (PSAG) des Landkreises Oder-Spree 
Die unterzeichnenden Institutionen, Träger, Dienste, Behörden und Interessenvertretungen 
verpflichten sich mit ihrer Unterschrift: 

(1) die Bestimmungen und Regelungen dieser Geschäftsordnung einzuhalten, 

(2) aktiv an der Umsetzung der Ziele der Geschäftsordnung mitzuwirken, 

(3) die von ihnen entsandten Vertreterinnen oder Vertreter soweit von anderen Aufgaben 
zu entbinden und aktiv zu unterstützen, so dass eine den Aufgaben der 
Arbeitsgemeinschaft angemessene Mitarbeit gewährleistet ist, 

(4) den Informationsfluss über wichtige Themen und Schwerpunkte durch ihre 
entsandten Mitglieder zu sichern, 

(5) ihren Austritt aus der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft schriftlich bei der 
Sprecherin oder dem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft sowie der 
Psychiatriekoordination anzuzeigen 

Die Institution, der Träger, der Dienst, die Behörde, die Interessenvertretung entsendet 
folgende Fachkräfte als Mitglied und Stellvertreterin oder Stellvertreter in die Psychosoziale 
Arbeitsgemeinschaft. 

Ständiges Mitglied: 

Name, Vorname Telefon, Fax, E-Mail 

Stellvertretendes Mitglied: 

Name, Vorname Telefon, Fax, E-Mail 

Träger: 

Postanschrift des Trägers Stempel, Unterschrift des Trägers 
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